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AG Satzungsreform zum Schreiben der LG Niedersachsen v. 1.11.2025: 

Die Landesgruppe Niedersachsen spricht sich gegen die Regelungen im § 11 Abs. 5 (ehem. 4) zu einer 

Listenwahl aus und dagegen, dass kein spontaner Wahlvorschlag mehr möglich werden soll: 

 

Votum der AG Satzungsreform: 

Der Vorschlag der Landesgruppe Niedersachsen wird abgelehnt. 

Präsidium, Vorstand und AG Satzungsreform haben in vielen Sitzungen den Reformvorschlag beraten. 

Für die DBV ist ein arbeitsteiliges Miteinander im Präsidium eine wesentliche Voraussetzung für eine 

erfolgreiche Arbeit. Gerade weil es nicht mehr einfach ist, Mitglieder für ein arbeitsintensives 

Ehrenamt zu gewinnen, sollte dieses keine Qual, sondern eine Freude bewirken. Da auf den 

Präsidenten die Hauptarbeit entfällt, sollte ihm die Möglichkeit gegeben werden, sich ein Team seiner 

Wahl zusammenzustellen, mit dem er sich eine Bewältigung der vielfältigen Aufgaben gut vorstellen 

kann. 

Deswegen sieht die Satzungsreform eine Listenwahl vor. Trotzdem bleibt eine Einzelwahl bei allen 

einzelnen Positionen möglich. Doch auf diese sollten sich die Mitglieder vorbereiten können, daher 

gibt es Fristen für die Einreichung von Wahlvorschlägen.  

 

Im § 15 Abs. 4 (ehem. § 14 Abs. 4) heißt es: 

„(4) Die Mitglieder des Vorstands (einschließlich des Präsidiums) sind – anders als der 

Geschäftsführer i.S.v. § 12 – grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Den Mitgliedern des Vorstands 

(einschließlich des Präsidiums) kann unter Beachtung des Vereinshaushalts und der 

Vereinsfinanzplanung eine angemessene Vergütung nach Maßgabe der steuer- und 

gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben für ihre Tätigkeit gewährt werden.“ 

Die Landesgruppe Niedersachsen bittet um Ergänzung: 

 

Votum der AG Satzungsreform: 

Dem Vorschlag der Landesgruppe Niedersachsen wird zugestimmt. Die AG Satzungsreform schlägt 

vor, § 15 Abs. 5, wie folgt, zu ergänzen: 

„(4) Die Mitglieder des Vorstands (einschließlich des Präsidiums) sind – anders als der 

Geschäftsführer i.S.v. § 12 – grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Den Mitgliedern des Vorstands 

(einschließlich des Präsidiums) kann unter Beachtung des Vereinshaushalts und der 
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Vereinsfinanzplanung eine angemessene Vergütung nach Maßgabe der steuer- und 

gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben für ihre Tätigkeit Tätigkeiten gewährt werden, die außerhalb 

ihres Vorstandsamtes liegen.“ 

 

Die Landesgruppe Niedersachsen spricht sich gegen eine Erhöhung des Mitgliederquorums auf 10% 

im § 9 Abs. 4 aus: 

 

Votum der AG Satzungsreform: 

Der Vorschlag der Landesgruppe Niedersachsen wird abgelehnt. 

Es soll nicht möglich sein, dass eine mitgliederstarke Landesgruppe alleine opponieren und die 

Vereinsarbeit für die bundesweite DBV blockieren oder lahmlegen kann. Aus diesem Grund wurde 

das Quorum deutlich angehoben. 

Außerordentliche Mitgliederversammlungen sollen die Ausnahme sein und nicht die Regel. Deswegen 

werden hierfür Hürden gesetzt. Bei der DBV liegt die Hürde derzeit so niedrig, dass einzelne große 

Landesgruppen eine außerordentliche Mitgliederversammlung durchsetzen können. Die DBV hat 

derzeit ca. 2.900 Einzelmitglieder und 300 institutionelle Mitglieder. Zwei % der Mitglieder wären 

danach 64 Mitglieder.  

§ 37 Abs. 1 BGB für Vereine und § 50 Abs. 1 GmbHG für GmbHs stellen auch eine 10 % - Hürde auf.  

 


